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Satzung 
 

über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze 
und andere Leistungen der Feuerwehren der Stadt Bad Tölz  

 

 
 

- Aufwendungs- und Kostenersatzsatzung - 
 

(AKS-FF99) 
 

Vom 29. Juni 1999 
 

Auf Grund des Art. 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) erläßt die Stadt Bad Tölz 
folgende Satzung: 
 

§ 1 
Aufwendungs- und Kostenersatz 

 
(1) Die Stadt erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwendungsersatz für fol-

gende Pflichtleistungen ihrer Feuerwehren: 
 

1. für Einsätze im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst, bei denen 
die Gefahr oder der Schaden durch den Betrieb von Kraft-, Luft-, Schienen- oder Was-
serfahrzeugen veranlaßt war, 

2. für sonstige Einsätze im technischen Hilfsdienst, mit Ausnahme der Tätigkeiten, die 
unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, 

3. für aufgewendete Sonderlöschmittel bei Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben, 
4. für Einsätze, die durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässig herbeigeführte Gefahr 

veranlaßt waren, 
5. bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Falschalarmierung der Feuerwehr oder bei Fal-

schalarmen, die durch eine private Brandmeldeanlage ausgelöst wurden, 
6. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG). 

 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. 
 

(2) Die Gemeinde erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerwehren zu folgen-
den freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 
 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren 
gehören, 

2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch, 
3. Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt/Schlauchwerkstatt, 
4. Bereitstellung der Atemschutzstrecke zur Benutzung. 

 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
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(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen 
gemäß der Feuerwehrgebührenordnung (FWGO). Die Aufstellung oder Änderung der FWGO ist 
eine Aufgabe der laufenden Verwaltung und bedarf der Zustimmung des Ersten Bürgermei-
sters. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der FWGO enthalten sind, werden Pau-
schalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erhoben. 
Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet. Die Bescheide werden von der Stadt 
in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Feuerwehren erstellt. 
 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art.15 Abs. 6 
Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht. 
 
 

§ 2 
Schuldner 

 
Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 

Abs. 3 BayFwG. Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in An-
spruch genommen hat. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids zur 

Zahlung fällig. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt eine Wochen nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Bad Tölz, 29.Juni 1999 
 
STADT BAD TÖLZ 
 
 
 
 
Schäffenacker 
1. Bürgermeister 


